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Kapitel 1

Einführung

A. Hinführung

„Wir haben nicht die Absicht, bestehende Vermögen durch konfiskatorisch wirkende 
Steuern anzutasten. (…) Unser Ziel ist es, ein gerechtes, einfaches und überschaubares 
Steuersystem zu schaffen.“1 

So kommentierte der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt in seiner Regie-
rungserklärung vom 28. Oktober 1969 im Deutschen Bundestag das geplante 
Außensteuergesetz (AStG) und die Einführung der Hinzurechnungsbesteuerung 
(§§ 7–14 AStG a. F.). Diesen Worten gingen Skandale über die Gewinnverlage-
rungspraktiken von (Groß-)Industriellen und Prominenten voraus, die verdeut
lichen sollten, dass ein gewisser Handlungsbedarf für die Regulierung der grenz-
überschreitenden Besteuerung bestand.2 Denn dass sich Größen der Oberschicht 
der jungen Bundesrepublik in den 1960er- und frühen 1970er-Jahre durch Liechten
steiner Stiftungen und Schweizer Briefkastenfirmen dem deutschen Fiskus entzo-
gen und kaum abzusehen war, wie sich die Internationalisierung des Wirtschafts-
verkehrs auf die Entwicklungen auswirken würde, beschäftigte die damalige 
Gesellschaft und löste eine Debatte über die gerechte Ausgestaltung der interna-
tionalen Besteuerung aus. Der Steuergesetzgeber reagierte insbesondere mit der 
Einführung des AStG, das mit der Hinzurechnungsbesteuerung die Steuervorteile 
nivellieren sollte, die durch eine missbräuchliche Gewinnverlagerung entstanden.

Die Einführung der Hinzurechnungsbesteuerung wurde sowohl vom politischen 
Gegner als auch im Schrifttum kritisiert. Insbesondere wurde bezweifelt, dass das 
Außensteuergesetz im Allgemeinen und die Hinzurechnungsbesteuerung im Be-
sonderen zielgerichtet, gerecht und praktikabel seien.3 Nun liegt diese Regierungs-
erklärung von Bundeskanzler Brandt und die Einführung der Hinzurechnungs-
besteuerung über 50 Jahre zurück. Und auch wenn die kritischen Stimmen in den 
vergangenen Jahren nicht verstummt sind, hat die Hinzurechnungsbesteuerung die 
Zeit überdauert. Mehr noch: mit dem „Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuerver-
meidungsrichtlinie“ (ATADUmsG)4 unternahm der deutsche Gesetzgeber im Jahr 

	 1	Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, Protokoll der 5. Sitzung v. 28. 10. 1969, S. 24.
	 2	Der Spiegel, Boom der Angst, Nr. 1–2/1971, S. 36.
	 3	Wassermeyer, Noch einmal verschärfendes Steuerfluchtgesetz, DStR 1972, S. 519 ff.; 
Eichhorn, Das „Steuerfluchtgesetz“ im Streitgespräch, DB 1971, S. 447 ff.; Flume, Zur Prob-
lematik eines Steuerfluchtgesetzes, DB 1970, S. 2142.
	 4	BGBl. Jg. 2021 Teil 1 Nr. 37, S. 2035 ff.

1



Kap. 1: Einführung﻿﻿24

2021 – veranlasst durch die Bemühungen der EU und der OECD im Umgang mit 
der Verhinderung von Gewinnverlagerungen und Gewinnverkürzungen – eine An-
passung des Regelungskonstrukts. Die Änderungen der Hinzurechnungsbesteue-
rung traten zum 01. 01. 2022 in Kraft.

Das Ziel der Hinzurechnungsbesteuerung hat sich dabei nicht geändert – es geht 
darum, dass mit den Regeln der §§ 7 ff. AStG eine „robuste Regelungseinheit zur 
Verhinderung steuerlich indizierter, nicht notwendigerweise missbräuchlicher Ver-
lagerungen von passiven Einkünften ins niedrig besteuernde Ausland“ geschaffen 
werden soll.5 Und auch wenn das ATADUmsG zahlreiche Neuregelungen enthält, 
bleibt fraglich, ob die Hinzurechnungsbesteuerung den bestehenden Herausforde-
rungen des immer globaleren Wirtschafts- und Kapitalverkehrs gerecht werden 
kann. Diese Forderungen sind angesichts der internationalen Zusammenarbeit 
aktueller denn je. 

B. Problemdarstellung

An dieser Stelle soll die vorliegende Arbeit ansetzen. Das Internationale Steuer-
recht entwickelt sich stetig weiter und hat insbesondere durch die Initiativen der 
EU und der OECD in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Wandel vollzo-
gen. Aufgrund dieses Strukturwandels hin zu einem Rechtsgebiet, das immer um-
fassender auf das gemeinschaftliche Vorgehen setzt, wird auch die abgestimmte 
grenzüberschreitende Besteuerung immer bedeutender. Inwieweit sich die Hinzu-
rechnungsbesteuerung in diesen Kontext eingeordnet und wie sie unter besonderer 
Berücksichtigung der internationalen Tendenz bewertet werden muss, soll Gegen-
stand der vorliegenden Arbeit sein. 

Hierbei soll untersucht werden, ob die Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7 ff. 
AStG) insbesondere innerhalb der EU zielgenau und widerspruchsfrei angewendet  
werden kann. Da die Hinzurechnungsbesteuerung – trotz der punktuellen Anpas-
sungen durch das ATADUmsG – in ihrer gegenwärtigen Fassung erhebliche pro-
tektionistische Züge aufweist, soll insbesondere überprüft werden, ob der durch 
die §§ 7 ff. AStG vorgesehene Steuerzugriff mit dem internationalen Missbrauchs-
verständnis im Allgemeinen und den unionsrechtlichen Vorgaben im Besonderen 
übereinstimmt, oder aber, ob das Regelungskonstrukt letztlich eine gezielte Erwei-
terung des nationalen Steueranspruchs darstellt, die sich weder mit dem originären 
Ziel der Hinzurechnungsbesteuerung noch mit den unionsrechtlichen Vorgaben zur 
nationalen Missbrauchsabwehr vereinbaren lässt. 

Die Arbeit soll beantworten, welche Bedeutung der Hinzurechnungsbesteue-
rung zukommt, wenn durch eine flächendeckende Abkommensstruktur zwischen 

	 5	RefE des Bundesministeriums der Finanzen v. 24. 03. 2020 zur Umsetzung der Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie, S. 84 f.
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den Mitgliedstaaten klare Zuweisungen der Besteuerungshoheiten bestehen und 
die Ausübung der Besteuerungsrechte durch sekundärrechtliche Vorgaben wie 
die ATAD-I-RL, Amts- und BeitreibeRL gesichert und Ausweichbewegungen der 
Steuerpflichtigen damit erfasst werden. Ausgehend von der Grundannahme, dass 
die Hinzurechnungsbesteuerung ausdrücklich Vorrang vor den durch die Bundes-
republik Deutschland geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen besitzt und 
somit Verteilungsentscheidungen des Internationalen Steuerrechts nicht berück-
sichtigt, stellt sich die Frage, welchen (sinnvollen) Anwendungsbereich die deut-
sche Hinzurechnungsbesteuerung innerhalb des auf ausgewogene Verteilung der 
Besteuerungsbefugnisse gerichteten Regelungsumfeldes überhaupt hat. 

I. Untersuchungsziele

Hierfür soll der Frage nachgegangen werden, ob die Hinzurechnungsbesteue-
rung deswegen über das notwendige Maß der Missbrauchsbekämpfung hinaus-
geht, weil sie die grundlegenden Verteilungsentscheidungen des Internationalen 
Steuerrechts nicht berücksichtigt. Denn wie der Treaty Override des § 20 Abs. 1 
AStG ausdrücklich festlegt, wird den Regelungen der Hinzurechnungsbesteuerung 
ein Vorrang gegenüber den Vorgaben in den Doppelbesteuerungsabkommen ein-
geräumt. Es stellen sich somit im Kern vier unterschiedliche Untersuchungsziele: 

1.	Ist es den Mitgliedstaaten nach den unionsrechtlichen Vorschriften grundsätzlich 
erlaubt, sich zur Missbrauchsabwehr einseitig von abkommensrechtlichen Ver-
einbarungen zu lösen?

2.	Inwieweit ist die einseitige Überschreibung des flächendeckenden Abkommens-
netzes, wie es die Hinzurechnungsbesteuerung vorsieht, notwendig, um auf ver-
lagertes Besteuerungssubstrat zugreifen zu können? 

3.	Sind die abkommensrechtlichen Verteilungsentscheidungen nach dem internatio-
nalen und dem unionsrechtlichen Missbrauchsverständnis zu beachten, um eine 
angemessene und effektive Missbrauchsabwehr zu ermöglichen oder sind diese 
Vorgaben verhandelbar?

4.	Welche Folgerungen ergeben sich aus dem europarechtlichen Missbrauchskon-
zept für die Hinzurechnungsbesteuerung und kann das nationale Missbrauchs-
verständnis den unionsrechtlichen Vorgaben entsprechen? 

II. Einordnung der Untersuchungsziele

Wie zu zeigen sein wird, führt die einseitige Abkehr der Hinzurechnungsbe-
steuerung von den abkommensrechtlichen Verteilungsentscheidungen zu grundle-
genden systematischen Widersprüchen in der grenzüberschreitenden Besteuerung. 
Deswegen muss untersucht werden, ob die Mitgliedstaaten der EU in einem Rege-


